
NheiiiMkr Inuintr.
77. Jahrgang . ^ ^ümtficDes

für den westkichen Heit
^rnkpreck -Ankchiub Nr. v.

Oierteljahrspreis
(ohne Traggebllhr ),

mit illustriertem Unter*
haltungSblattMk . 1.60,
ohne baSjelbe Mk. 1.— .

Durch die Post bezogen:
Mk. 1.60 mit und

Mk. 1.25 ohne Unter»
Haltungsblatt.

umkaffenS die

Stadt - und Landgemeinden

Krefs-Blan
des Aheingau-Kreifes.

des Dom. Amtsbezirks
Rüdesheim am Rhein.

amtliche

Rüdeshrimer Zeit «»».
«2▲ r ^ —I— * '

Anzeigenpreis
die kleinspoltig. ( >/,
Petitzeile 15 Pfg

geschäftliche Anzeioen
auS Siüderhei» , 10 Pft.
Ankündigungen . or uns
hinter d. redaktionellen
Teil lsoweit i„ :,ult :ich
zur Ausnahme g. eignet-
die( ',<>-Petitzeile St,Pf.

endKtnt wScbcntltcb dreimal
Dienstag, Donnerstag und 6a,nitfl<>- Donnerstag , 20 . Dezember . ! . . ®{rlflB ln **«>• -«» «mm*

— - - ° ! ' " cd . r « we . ,. «s -e. betw , . WI 1?

(eint.

eist"
cetet,
mit*
t au*
fu4t
und
je*
serliil
Lagt,
istude
eilhtn
l. >»n
einnn
j S«
Seit«*
m

. »
teri«|
Ui8.

~0

Zwcitts Blatt.
Amtliche Bekanntmachungen.

Die Bezirksstelle für Gemüse und Obst für den
Regierungsbezirk Wiesbaden vervsfentiicht Heute
eine Verordnung über den Verkehr mit Rüben
Diese Verordn»,tg geht grundsätzlich davon aus-,
daß eine Beschlagnahme nicht erfolgt, daß aber
dreienigen Rüben, welche zum Verkauf kommen,
der ofsentlichen Bewirtschaftung unterliege» so.len.
Danach in also der Erzeuger in seinem eigenen
Verbrauch nicht behindert. Er ist lediglich ver-
pslichstet, diejenigen Mengen, welche er zum Absatz
bringt, grundsätzlich an die Bezugsstelle .für Ge¬
müse und Obst sür den Regierungsbezirk Wies¬
baden, Geschäjtsabteilung, Frankfurt a. M., Gal¬
lusanlage 2, zu versaufen. Es sind aber, um
die Organisation auf eine breitere Basis zu stel¬
len, neben, der Bezirksslclle sür Gem se und Obst
auch die rm Bezirk bestehenden Genossenschaften
als Aufkäufer eingesügt worden, und zwar in
der Weise, daß dm verschiedenen Genossewchastm
einzelne Krerse des Regierungsbezirkeszum Auflauf
zug-wiesen sind.
, , TerAuskauf verteilt sich auf die Landwirt-
Mastliche Zcntral -Darlehnslasse für Deutschland,
Filrale Franksurr a. M., Schitlerstraße 25,  ferner
Hessen-Naslaulsche Handelsgenossenschaft für Ge
trelde, Mehl, Futter - und Tüngemiftcl, Frank-
mit  a . M., Kaiserstratze 49, und auf die Zentral-
tznn- und Verkaufs-GenosienschaA sür de» Regie¬
rungsbezirk Wiesbaden, Wiesbaden, Moritzstraße

In den verschiedenen Kommunalverbändenwird
bekannstgemacht, welcher dieser Verbände neben der
vezirkssielle zum Auskauf zugelassen ist. Wo die
aiykau,berechtigtenStellen oder Genossenschaften
^soudere Anskäufer anitellen, werden diese eben-
a Is bekanntgemacht. Es soll durch oiese Organi-
at.on dem.Erzeuger der Absatz seiner Erzeugnisse
^ leicht wre möglich gemacht werden.

^,e Verordnung sieht auch die Möglichkeit der
Beschlagnahme vor. Es ist aber zunächst nicht
aran gedacht, dm Beschlagnahine dnrebzuführmi,

N , e» wird hoffentlich auch möglich sein, ohne
Pje Beschlagnahme durchzukomnien. daß es ja
lediglich die Absicht der Verordnung ist, die vom
" ^ uger abgesetzte Ware zu bewirtschaften.

Er- wird Vorsorge getroffen werden, daß von
U, "il Regierungsbezirk zum Verkauf komuieuden
Me » m erster Linie der Bedarf des Bezirkes
f av U1' möglichsten Umfange gedeckt wird.
. Die Bewirtschaftung erstreckt sich auf Kohl-

'vklchc bei der Knappheit von Herbst-
Musen wohl stark heraiigezogen werden müssen,
Mer ans Wcißcrüben.  die / ich als guter
auerkraiitersatz bewährt haben, und schließlich auf
" ".kelrüben,  die w.gen der sonst vorhau-
^ Möglichkeit der Be,Wechslung mit anderen
versorten cbcn>alls einbezogen werden mußten,

.vreigelaiien von jeder Absatzvesch.änknng ist der
»kaur durch den Kleinhändler und her Verkehr

öffentlichen Märkten, und schließlich die Er-
der Lleiecuugsverträge, die unbedingt

«rhgesuhrt werden muß.

- &mm - o » » * •

I- Zulässigkeit des Verkaufes
§ 1.

*) KoNüben,' Regierungsbezirk Wiesbaden dürfen
b) Runkelrübe».

^Mi >rn -Stoppelrübcn, dicke Rüben, Wasser-
mlfteder  Bezirksstclle für Ge-r-J ’j„ U1iv Obst für den Regierungsbezirk Wies-
an oao y;e,̂ alls[telIe  Trank,urt a. M., Gallus-aitloflc 2, abge,etzt werden.

blecht%0nbaült^ amd )XänlUm bcä  Absatzes 1
a) ÖUr̂ Erzeuger an den Verbraucher,

wenn Nicht mehr «ts 5 Kilogramm an de,
bl der bgsŝ ^ brauchtt abgesetzt werden," > . -»Absatz i>u-ch hm K-einh. ndler un<

lw f5 C flUl öfsentlichen Märkten,
° £f,1«dsatz von Gemüse zur Erfüllung der von

der Re.chsjtele für Gemü,e und Obst, G.schästs-
Meiim .g abgeschlossenen oder von der Ver-
^uugsabte,lung der Reichsstelle oder einer

C;-r amehmigten Lieferungsveiträäe
oieibt zulässig. D,e Erteilung des Beiö.derimas-
tverden ^ ^  ® emÜ|e öarf »icht verweigert
_ § 2 .

pftchckia ^ ' § ^ 8iff * l ; «enehvrigungs-,ch"Mia ist dar, nur erfolgen.
3 «’ dw Bezirksstelle für Gemüse und Obst für

^ „^u'gmrungsbezirk Wiesbaden. Gcschä tsab-
bl i E' Tranksurt a. M ., Gallusanlag " 2

J ® em ^ommunalverband an die Kreisstelledes Kommunalverbandes', 1
C » eilte- iür jeden Kommnnalverband

E »»5 bekaniltgcgebenc Genossenschaft.

mLL »S "iZ 'L '"« LK ' IL L
&m ™ Sn ‘SZf t £ n *  im
rI- Bersandgenehmigung und Berech

n u n g.
§ 3.

»a 1, ^ei der Beförderung mit Eisenbahn Kabn
Wagen, Karre oder Tieren ist eine Versandaem'b

^skorderlich, die von der Ortsbehörde des
wird A Zif°u^ Antrag des Versenders erteilt

Versandgenehmigung wird bei Versen-
° mst der Eisenbahn oder mit dem Kahn
te lt ^ ^ i-«!° ^ bndung begleitenden Frachtbrief er-

m Frachtbrief werden die Worte Vcr-
a >d genehlnigk aufgcdruckt oder aufgeschriebeir

° d-eser Vermerk wird mit dem Stempel und
ieio mErrschrift der Ortsbehörde versehm
mjf,-l̂ '' ' st̂ Knduugen mit anderen Tmnspo >t-rJr™:" die Versandgenehmigung auf eineni
stellen.̂ ^ Formular (Befö-dexungsschein) auszu

Dieses Formular hpt zu lauten
(Name und Wohnort-

SttordMg«litt den BMehr
mit Me«. )

Jlu;  Grimd der §§ 11 und 12 der Verordnung
, Gemüse, Obst und Südfrüchte voin 3. April

‘f (Reichs-Gesetzbl. S . 307) und der Bekannt-
^ung der Reichsstelle für Gemüse und Obst
oerlrn vom 12. September 1917 wird hiermit j
den RegierungsbezirkWiesbaden mit Genehmi- !

Dem

lvird hieriiist die Genehmigung erteilt,
i -c, (Menge und Rübensorte)

(Transporstmittel)
durch _
bow . . - au die folgende Adresse

in .
SH befördern.

Ort und Datum:

Stempel und Unterschrift.

gang ist' bif sÄÄ 9 der Versandgenehmi-IBMUÄSSHSS
,,. teBÄÄÄi ‘ " ,n ttil tie 0 ''
her (kJ 1Ûrsendungen auf Äeferunasverträae

Bezirksstelle^ Mr̂ Gemüse' uud^ st^ ^ "?b der
N ' KlluLla ? eftJS'
berat Re OttsbebSrd, 8? -? e« 5’ ln£' auf &runberteilt. Ortsbehörde die Versandgenehmiguiig

| tSSnSÄT 8Ä  Hlf :
Em̂ sängerE ^ W b-ert^ 81 ' bie  Gebüh/demEmpfänger der Ware in Rechnung zu stellen.
, 8 5.
*e,?irfsMiee1iir n?«,öI^ r Sendungen hat an die
KrmlasbZrk und Obst für den Re-
Frank'urt a ^M ^ Äaden, Geschäftsabtestungl
chr benanE « L Gallusanlage 2, oder die von
sendunaen mft iu , erfolgen. Bei Ver-

IV;- Allgemeine Bestimmungen.

jsS& 'Äs .'ü.ui
L«"L LÄÄL lV%r.
°d» 8ÄMwg ,‘Ä m Cl‘ m s,mmu

. § 7.
sieb Mi. Besitzer haben hie Ware, auf welche

i -MW sw » s

der Beiirksstftle' tf ? m Uon der GeschästsabteilungsSÄrff Ä»
Werden ciihprechende Zuschläge ae-

vorbez'eichnete Geschäftsabteilung^ fesEtz? ^ ^

.v„-- Ue dw gleiche Menge und Güte ans Grund
eines Lreserungsvertrages der im 8 1 Abs
Z zu c, bezeichnten Art zu bezahlen ifl. '1' M  '

§ 8 .

faSbef* ?ln & "lt̂ ör- ®ê üfev für  das eine Ab-savoeswranknng getroffen ist, kann aus Antraa
durch Anordnung des Kommt,-

Berson̂ überf? " ' bK  i 1 öctTl  Anträge bezeichnet-
«t ilfii 0®1’11 '""de,, . Die Anordnung ist
an den Besitzer zu rMen . Das Eigentum geht
^ adgeerntetem Gemüse über, sobald die Anord-
uun° dM Besitzer zugehjt. Ist das Gemüse noch
erft miÄr Oft ^ ltt der Eigentunisübergang

t ein. Der von der Anord-
"Z  J (e*“ff ne 'st verpslichtet. die Vorräte bis
^ "" - Ablauf einer m der Anordnung zu bestin,.
handeln *“ ÖetWa6l'tn u,tb  dsleglich zu be-



2. Liegt die Aberntung auf Grund eines Pacht¬
vertrages oder eines sonstigen Vertrages eine,»
Dritten ob, so tritt dieser an die Stelle des
Besitzers, dein die Anordnung zugestellt ist. Na¬
mentlich bleibt der Dritte verpflichtet , die Ab-
erntung sorgfältig ausrusührcu.

3. Ter Uebernahmeprels wird unter Berück-
sichtigung der aus Grund der Verordnung vom
3. April 1917 über Gemüse, Obst und Süd¬
früchte (Reichs-Gesetzbl. S . 307 ) festgesetzten Höchst¬
preise, sowie der Güte und Verwertbarkeit der
Ware von der Bezirksstelle bestimmt , .hat der Be¬
sitzer einer Aufforderung der zuständigen Behörde
zur Ueberlassung der Vorräte innerhalb der ge¬
setzten Frist nicht Folge geleistet, so rst em nach
freiem Erniessen festzusetzender Abzug zu machen.

§ 9.
Streitigkeiten , die sich aus der Anwendung her

Vorschriften der 88 ^ und 8 ergeben, entscheidet
endgültig die höhere Verwaltungsbehörde des Be¬
zirkes, in dein sich die Vorräite zur Zert des,
Lieserungsverlangens oder des Antrages aus
Uebettragung des Eigentums befinden.

8 10.
Zuständige Behörde auf Grund der Bundesratvl-

Verordnuug vom 19 . März 1917, des 8 17 der
Verordnung über Gemüse. Obst und Südfrüchte
vom 3 . April 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 307)
im- Sinne des 8 4 der Bekanntmachung siber Ge-
niüse vom 12. September 1917, sowie dieser Ver¬
ordnung ist der Landrat . höhere Verwaltungs-
lehörde ijtn Sinne des 8 5 der erwähnten Bekannt¬
machung sowie dieser Verordnung ist der Regie-
rungs -Präsident.

8 1.1..
Wer de» vorstehenden Vorschrisslen zuwiderhan-

delt, wird gemäß der Verordnung über Gemüse,
Obstl und Südfrüchte von, 3 . April 19l7 (Reichs-
Gesetzblatt S . 307) mit Gefängnis biS zu e,m „r
Jahr und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark
over mit einer dieser Strafen bestraft . Neben der
Strafe kann auf Einziehung der Vorräte erkannt
werden, auf die sich die strafbare Handlung bezieht,
ohne Uikterschied, ob sie dem Täter gehören oder
nicht.

8 12.
Der Handel auf ösfenllichen Märkten kann durch

die Kvminunalverbänoe einer besonderen Regelung
uiüerworfcn werden. ^

§ 1, Abs. 2, Buchstabe b, dieser Verordnung
ist zu beachten-

8 13.
Diese Bekanntmachung tritt am. Tage ihrer Ver¬

kündigung in Kratz.
Wiesbaden , den 1. Dezember 1917.
Bezirksstelle für Gemüse und Obst für deu

Regierungsbezirk Wiesbaden.
Der Vorsitzende:

D ro e g e, "
Geheimer RegierungSrat.

Zu 8 2o der vorstehenden Verordnung wirb
bemerkt, daß für den Rheingaukreis die Zentral-
Ein - und Verkauss- Genosfenschast für den Regie¬
rungsbezirk Wiesbaden bezw. deren Beamten , sowie
Herr Job . Seb . Meyer in Erbach als Beauftragte
vorstehender Genossenschaft für den Aufkauf er¬
mächtigt sind- Bei dem außerordentlichen Mangel
an den in Frage stehenden Rüben im Rheingau¬
kreise und dem geringen Anbau kann eine Aus¬
fuhr aus dem Kreise nicht in Frage kommen.
Die Erzeuger , die Rüben in größeren Mengen ver¬
kaufen wollen , als es nach § 1, Abs. 2, zulässig ist,
werden ersucht, uns die Ware jn erster Linie an-
'zubiüken, damit wir die Abgabe an Bedarfsge¬
meindm des Kreises veranlassen können.

Rüdeshcim , den 14. Dezember 1917.
Der Kreisausschuß de-Z Rheingaukreises.

Futterversorgung der Spann - und
Zuchttiere nach dem 15. November 1917.

Um etwaige Zivcisel über die zur Verfütterung
freigegebene ,i  Futlergetreidcm engen zu beseitigen,
weisen wir aus Nachstehmds hin:

Unternehmer landwirtschaftlicher
Betriebe dürfen aus selbstgebauten
Vorräten verfüttern vom 15 . Novem¬
ber  1917 bis 15 . August  1918:
1. an Hafer , einschließlich Gemenge aus Hafer

und Gerste, insgesamt solgende Mengen:
a ) für Pferde und Maultiere je 6 Ztr .,
b) für zur Zucht verwendete Zuchtbullen mit

Genehmigung des Kommunal-
verbandes  je 2 Ztr .,

2.  an Hafer, au Gemenge aus Hafer und Gerste
oder au Gerste mit Genehmigung des
Kominunalv er band  es:
a ) für Zuchtsauen bis zu 45 Psilnd bei jedem

Wurfe,
i,) für Eber , die zum Sprunge benutzt werden,

,e ein halbes Pfund für den Tag.
Anträge zu 1 b und 2 sind bei her Gemeinde¬

behörde zu stellen.
Für die Tiere in denjenigen l a n d --

w i rst scha s t l ich en Betrieben , in denen
F ult t e r g c t r ei d e nicht gebaut worden
ist , erfolgt eiustweilcu keine  Freigabe von
Hafer pp. Die Verfütterung vvn Fnttergetre,de
ist vielmehr verboten und die spätere Zuteilung
hängt von der Sicherstellung des Bedarfs der
Heeresverwaltung ab.

An Zuchtsauen iu den landwirt¬
schaftlichen Betrieben , in denen Fut¬
ter g e t r e i d e nicht a n g eb a u t worden
ist , darf solches überhaupt nicht ver¬
füttert w e r d e ».

Für die in kriegswirtschaftlich not¬
wendiger  Weise tätigen Pferde nird Maultiere

' in Gewerbe- , Handels - und Jildnstriegebieke » fo>
wie im öffentlichen Dienste dürfen 3 Pfund baser

! auf den Tag zur Verfütterung sreiaegeben werden.
! Entsprechende Anträge find bei den Geineindc-

behördeir zu stellen.
Rüdeshcim , den 15. Dezember 1917.

Der Kreisauo schuß vcs Rhttngaukreises.

Ausschreibung der zum Pferde-
und Nindvieh -Entschiidigungsfonds für

1917 |18 zu erhebenden Beiträge.
Rach dem Beschluß des Laudesausschusscs von,

28 . November ds - JrS . sind für das Nechnungs-
jahr 1917/18 von den beitragspflichtigen Tier-
besitzern solgende Beiträge zu erheben:
1. Zum Pserdee nt schädig nngsfouds,
aus ivelchem die Eütschädigimg für Tollivut -,
rotz- , wild-- und rinderkeuche- und für Milz- und
rauschbrandkcanke Pferde , Esel, Maulesel und
Maultiere geleistet werden, 30 Pfg . für zedes dieser
Tiere.

2. Zun » Nindviehenltschädigungs-
sond s,

ans welchem die Entschädigung sür tollwut - , Maul'
und Klauenseucche-, wild- und Rinverseuche-, niilz-
und rauschbrandkranke und tuberkulöse Rindvieh,
stücke und sür milzbrandkranke Schafe geleistet wer-
den, 40 Psg . sür jedes Stück Rindvieh . Für Schaft
iverden besondere Beiträge nicht erhoben.

Die Erhebung erfolgt auf Grund der als Son-
derbeilage zum Amtsblatt der hiesigen Kgl. Re-
gierung vom 27 . Juli 1912 und im Amllsblaü
für den Stadtkreis Frankfurt von 1912 auf Seite
325 ff. veröffentlichten Viehseuchenentschädigungs-
satz für den Bezirksverband des Regierungsbezirks
Wiesbaden und der in dein ersterwähnten Aiuts-
blatt von 1913 ans Seite 167 und in dem letzt¬
erwähnten von 1913 aus Seite 184 veröffentlichte»
Vorschriften über die Anlegung und Fortführung
der Viehslaudsverzeichnisse und über das Verfahren
bei der Ausschreibung und Erhebung der Bei¬
träge zu den Viehseuchen-Entschädigungsfond ? .

Die Ofsenlegnng der Bichbestandsverzeichnisse
bat in der Zeit vom 10. bis 23. Dezember ds'Frs.
zu erfolgen . Den Viehbestandsverzeichnissen selbst
sind die Ergebnisse, der Viehzählung vom 1. De¬
zember 1917 zu Grunde zu legen. Als Termin
für die Erhebung der Beiträge wird hiermit der
20. Januar 1918 bestimmt.

Wiesbaden , den 29 . November 1917.
Der Landeshauptmann.

Die Herren Bürgermeister ersuche ich um so¬
fortige weitere Veranlassung . Die Viehstandsver-
zeichnisse sind mir bis zum 30. ds . Mts . zur
Festsetzung vorznlegen.

Rüdeshcim , den 11 . Dezember 1917.
Der Königliche Land rat.

Verschölle«.
Original Roman vonH. Cou rth S Mo hier.

79. Fortsetzung. (Nachdruck verboten)
Lothar von Kreuzberg saß in seinem mit mäßi¬

gem Komfort ausgestatteten Zimmer . Sein Bursche
brachte soeben die gereinigten Kleider herein . Bis
zum späten Nachmittag hatte Lothar Dienst ge¬
habt und er war rechtschassen müde . Aber diese
Müdigkeit hatte nicht den ärgerlichen Ausdruck auf
sein hübsches Gesicht gezaubert. Er war wieder
einmal schlecht bei Kasse und mußte „scheußlich
krumm liegen" . Dazu kam, daß ihn sein Haupt¬
gläubiger stark bedrängte . Auf irgend eine Art
mußte er diesen wenigstens teilweise zu befrie¬
digen suchen. Aber wie? Wenn er von seinem
nächsten Monatswechsel die Hälfte an diesen Gläu¬
biger schickte, dann würde dieser nur mitleidig
lächeln und im nächsten Monat wieder drängen.
Und er wußte dann mit der anderen Hälfte nicht
aus noch ein und mußte wieder Schulden machen.

Während er noch seinen wenig angenehmen Ge¬
danken nachhing, brachte sein Bursche einen .Brief
herein. Lothar kannte diese Art Briefe schon.
Sie kamen von seinem Hauptgläubiger . Natürlich
drängte der wieder.

Lothar öffnete das Schreiben und las . Seine
Äugen weiteten sich vor Erstaunen.

„Sehr geehrter gnädiger Herr ! Es wäre mir
bedeutend lieber, wenn ich Ihr einziger Gläubiger
wäre . Ick bitte Sie dringend , mir alle Ihre
Schulden genau anzugeben , und dazu die Adressen,
all der Leute, denen Sie etwas schulden, gleichviel,
ob größere oder kleinere Summen . Ich werde
dann , wenn Sie einverstanden sind, all diese Schul¬
den für Sie ablösen und Ihnen einen Auszug
schicken mit sämtlichen Belegen , wie hoch sich da¬
nach Ihr Schuldkonto bei mir beläuft . Sie haben
es dann bei der Abzahlung nur mit mir zu tun,
und ich bin gewiß, daß Sie alles , was Sie irgend
entbehren können, an mich einsenden."

So ging es noch eine Weile weiter. Lothar
lachte schon wieder.

„Dein Manne kan» geholfen werden. Geschke.
geben Sie mir mal ei« Stück Papier und einen
Bleistift ."

Der Bursche krainte ans dem Schreibtisch herum
und brachte endlich das Gewünschte herbei.

,Is jut , Geschke. Hub nun raus . Ich will
ungestört sein, habe zu arbeiten , verstanden ?"

„Befehl . Herr Leutnant ." sagte Geschke mit
einem etwas konsternierten Gesicht. Denn daß lein
Herr Leutnant jetzt arbeiten wollte , da er doch
vorhin gesagt hatte , er sei ..hundetodmüde " , das
ging ihm nicht in seinen Kopf.

An der Tür drehte er sich nochmals um.
„Speisen der Herr Leutnant heute abend zu

Dause oder auswärts ?"
Lothar lachte.
,,Pee , nee, mein S «hn, ich fonpirre zu Hause.

Warten Sie rnal —. hier haben S .e fünfzig deu sche
Reichspfennige . Dafür stellen Sie mir e.n fürst ,
liches Souper zusammen. Aber bitte etwas ab¬
wechslungsreich. Kaviar und Auster » verbitte ich.
mir , dazu bin ich nicht disponiert . Aber wenn
noch ein Lot Tee in der Teebüchse ist, dann bi.te>
ich um einen Aufguß . Verstanden, Geschke?"

„Befehl , Herr Leutnant ." t
Und Geschke zog mit der halben Reichsmark ab.
Lothar legte das Stück Papier auf ein Buch,

vas er als Unterlage benutzte, und begann Zahlen
untereinander zu reihen . Zuerst ging es schnelh
hintereinander , ohne langes Besinnen - Nachher
kanl langsam noch dies und das zusammen. Schließ¬
lich fiel ihm nichts mehr ein.

Nun machte er einen energischen Strich unter
die Zahlen und rechnete zusammen. Ein tiefer
Seufzer entrang sich seiner Brust-

„heilige Barbara ! Neuntausenddreitzundertund-
vierzig Mark ! So viel Geld gibt 's ja gar nicht.
Also zu den sechstausend Mark , das ich dem Geld-

onkel schon schuldig bin , will er noch dreitausend-
drerhundertundvierzig Mark riskieren , bat der
Mann einen Mut ! Wie und wann ich das mal
bezahle,t soll, ist mir schleierhaft, absolut schleier¬
haft . Aber die kleiner» Leute alle , Schuster, Schnei¬
der und Handschuhmacher, die werden eine Freude
haben , wenn sie ihr Geld bekommen. Na — ich
gönne es ihnen . Also schreiben wir das sein
säuberlich auf und senden die Tabelle dem Geld¬
onkel ein . Möchte nur wissen, was dem plötzlich
solch menschenfreundliche Anwandlungen verursacht
hat . Am Ende yat er was gehört, daß ich im
Hause eines Tollarmillionärs verkehre, und sieht
mich schon als Bräutigam der schönen Miß Croß-
hvll . Ach du lieber Gott ! — Wenn mein alter
Herr ahnte , daß ich nahezu zehntausend Mark
Schulden habe — er wäre außer sich. Aber was
tun ? Von der Lust kann man doch nicht leben."

Er erhob sich, um an seinen Schreibtisch zu
gehen und die Tabelle aufzusetzen- Dabei kam
ihm eine Karte von Büttenpapier in die Hand,
die schon seit mehreren Tagen hier lag. Es war
eine Einladung zu einem Gartenfest in Kreuzbcrg
Seit Mr . Croßhall Kreuzberg dem Verkehr ge¬
öffnet und seine Besuchstournce in der Umgegend
erledigt hatte , tvar dies große Gartenfest schon
geplant . Und alles , was zu dem Amerikaner und
seiner Tochter in Beziehung getreten war , hatte
eine Einladung bekommen- Mr . Croßhall wollte
seine Tochter in die Gesellschaft einsühren.

(Fortsetzung folgt .)

^raqt 6ie Beratungstellen,
raelche (Bßgenftänöe aus
Aluminium,tofet
MfflMIMlZlW

abyiltrfcm. f\n6 }

Perantw. Schriftleitung: A. L. Metz « RätzeshkUlb
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